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Beteiligung als TB gemß 5 4m Baugesetzbuch lBauGBi

Ihre EMaillSchreiben vom 02412020130402020 AZ 611 fnp8

Im Rahmen des og Verfahrens haben Sie mich beteiligt und um Steh
lungnahme gebeten

Hinsichtlich der Belange des Verkehrs fDez 25l ergeht folgende Stellung
nahmez

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt

Hinsichtlich der Belange des Luftverkehrs lDezt 26l ergeht folgende Steh
iungnahmez

Die Belange des Dezernates sind nicht betroffen

Hinsichtlich der Belange der lndlichen Entwicklung und Bodenordnung
Dez 33 ergeht folgende Stellungnahmez

Aus Sicht der von Dezernat 33 zu vertretenden Belange bestehen gegen
das og Vorhaben keine Bedenken
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Hinweisz Bei der noch ausstehenden Planung der Ausgleichsmaßnab
men sind flchensparende und agrarstrukturvertrgliche Maßnahmen zu
bevorzugen t

Hinsichtlich der Belange der Denkmalangelegenheiten tDez 354l ergeht
folgende Stellungnahmez

Gegen die nderung in dem oben genannten Bereich im Regierungsbe
zirk Düsseldorf bestehen aus meiner Sicht keine Bedenkem da sich im
Planungsgebiet meinesWissens keine Baue oder Bodendenkmler befim
dem die im Eigentum oder Nutzungsrecht des Landes oder Bundes ste
hen

Da meine Zustndigkeiten nur für Denkmler im Eigentums oder Nute

zungsrecht des Landes oder Bundes gegeben sind empfehle ich 4alls
nicht bereits geschehem den LVR eAmt für Denkmalpflege im Rheinland
in Pulheim und den LVR Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland in

Bonn sowie die zustndige kommunale Untere Denkmalbehrde zur
Wahrung smtlicher denkmalrechtlicher Belange zu beteiligen

Hinsichtlich der Belange des Landschafts und Naturschutzes tDez 51l
ergeht folgende Stellungnahme

Von der Planung ist keine ordnungsbehrdliche Verordnung oder einst
weilige Sicherstellung der Bezirksregierung als hhere Naturschutzba
hrde betroffen

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt Bezüglich weiterer nature
schutzrechtlich einzubringender Belange im Rahmen der Beteiligung der
Trger ffentlicher Belange ist die Stadt Krefeld als untere Naturschutr
behrde zustndig

Hinsichtlich der Belange der Abfallwirtschaft tDezr 52l ergeht folgende
Stellungnahmez

Die Belange des Dezernates sind nicht berührL

Seite 2 von 4



Bezirksregierung Düsseldorf

Hinsichtlich der Belange des lmmissionsschutzes lDez 531 ergehen fola

gende Stellungnahmenz

Luftreinhalteglanung

Es bestehen seitens der Luftreinhaltung keine Bedenken gegen die Pla
nung

Landmse planning

Es bestehen seitens des SG 531 keine Bedenken gegen die Planung

Hinsichtlich der Belange des Gewsserschutzes iDezr 54l ergeht f0le

gende Stellungnahmez

Sachgebiet HWRMISG

Das Plangebiet befindet sich in den Risikogebieten des Rheins die ab
einem seltenen bzw extremen Hochwasser iHQextreml überschwemmt
werden knnen Für Risikogebiete außerhalb von berschwemmungsge
bieten gelten die Regelungen der 55 78b1 78c des Wasserhaushaltsge
setzes
Risikogebiete im Sinne des 5 78b Abs 1 WHG d h überschwemmte
Gebiete bei einem seltenen bzw extremen Hochwasserereignis
iH0extremlr sind gemß 5 5 Abs 4a BauGB im Flchennutzungsplan
und gemß 5 9 Abs 6a BauGB im Bebauungsplan nachrichtlich zu üben
nehmen

Eine Berücksichtigung der Belange Hochwasserschutz und Hochwassen
vorsorge ist in Bauleitplnen gemß 5 1 Abs 6 NL 12 BauGB vorzuneh
men Gemß 5 78bWHG sind die Belange Hochwasserschutz und Hochs
wasservorsorge insbesondere der Schutz von Leben und Gesundheit soe
wie die Vermeidung erheblicher Sachschdem in der Abwgung nach 5 1

Abs 7 BauGB zu berücksichtigen
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mm
0 Belange des Luftverkehrs iDez 26j

Herr Karrenbergt Tel 0211I47540591 EMaiii lenskarrenberngßnggde
u Belange der lndlichen Entwicklung und Bodenordnung fDez 330

Frau Schwanitzi TeL 0211I4759855 EMailz mstlmglgglmaginlgbrdrnmrde

o Belange der Denkmalangelegenheiten iDez 354i
Herr Braum Tell 02111475432a EMail1

o Belange des Landschafts und Naturschutzes iDez 51t
Frau Jung TeL 021114752044t EMailzMM

0 Belange des lmmissionssohutzes iDezi 531 LRPrLUPt
Herr Stoffelsi Tell 02111475a9125t EuMailz mighastgffelsßbrdnnmde

o Belange des Gewsserschutzes iDezi 54i
Frau Emundst TeLz 021114755486v EMaili kathrinßmundszrdmmdg

Hinweisz

Diese Stellungnahme erfolgt im Zuge der Beteiligung der Bezirksregia
rung Düsseldorf als Trger ffentlicher Belange

Insofern wurden lediglich diejenigen Fachdezernate beteiligt denen diese
Funktion im vorliegenden Verfahren obliegt Andere DezernatelSacb
gebiete haben die von Ihnen vorgelegten Unterlagen daher nicht geprüft

Dies kann dazu führen dass von mir zB in spteren Genehmigungs
oder Antragsverfahren auch fRechtslVerstße geltend gemacht werden
knnem die in diesem Schreiben keine Erwhnung finden

Bitte beachten Sie die Anforderungen an die Form der TBBeteiligungz

httgzllwwwbrdtnrwdelwirueberunleieBezirksregierunglü4 TOEBhtml

und

httgillwwwibrdtnrwdelwirueberunleieBezirksregierungl04 TOEB Zust
aendigkeitenpdf

Im Auftrag

gezi

Kirsten Zimmerhofer


